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1. Allgemeine Angaben 
 
Auftraggeber Amtsgericht Alzey 

Schloßgasse 32 
55232 Alzey 

 
Auftrag vom 07.05.2025 

 
Grund der Gutachtenerstellung Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft 

 
 
Objekt unbebautes Grundstück 

 
Mieter/in Das Objekt ist nicht vermietet. 

 
Zwangsverwaltung keine Zwangsverwaltung in Abt. II eingetragen 

 
Zubehör keins vorhanden 

 
Wertbeeinflussende Belastungen vorhanden, siehe 6. 

 
Altlast kein Eintrag vorhanden 

 
Baulast kein Eintrag vorhanden 

 
Gewerbebetrieb kein Gewerbebetrieb vorhanden 

 
Maschinen- und 
Betriebseinrichtungen 

keine vorhanden  

 
Bauauflagen oder Baubehördliche 
Beschränkungen und Beanstan-
dungen 

keine bekannt 

 
Beschränkungen nach dem 
WoBindG 

keine Beschränkungen 
 

 
 
Tag der Ortsbesichtigung 11.08.2025 

 
Teilnehmer am Ortstermin 2 Eigentümerinnen  

Sachverständiger 
 
Wertermittlungs-Grundlagen Auszug aus dem Altlastenverzeichnis bzw. Aussagen zu Alt-

lastenverdacht 
Auszug aus dem Baulastenverzeichnis 
Baurecht 
Bodenrichtwert 
einschlägige Fachliteratur 
Flurkarte 
Fotos 
Grundbuchauszug 
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Wesentliche rechtliche 
Grundlagen 

Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen der Marktwertermitt-
lung und damit des vorliegenden Gutachtens finden sich in fol-
genden Rechtsnormen: 
 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 
Wertermittlungsrichtlinien (WertR) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

  
Urheberrechtsschutz Alle Rechte sind vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den 

Auftraggeber und den vertraglich festgelegten Zweck be-
stimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist 
nur mit schriftlicher Genehmigung der Verfasser gestattet. 

  
Rechte an Karten und Kartenaus-
schnitten 

Hier handelt es sich um Copyright geschützte Produkte; sie 
sind durch Dritte urheberrechtlich geschützt und wurden ledig-
lich für dieses Gutachten und zum Zweck einer Druckversion 
lizenziert. Eine weitere Nutzung außerhalb des Gutachtens ist 
nicht zulässig. Im Rahmen des Gutachtens liegen die entspre-
chenden Genehmigungen vor. Eine Weitergabe, Vervielfälti-
gung oder Veröffentlichung jedweder Art ist ausdrücklich unter-
sagt und führt bei Nichteinhalten zu Schadensersatzforderun-
gen. 
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2. Graugasse 2  Garten 
 
2.1. Makrolage 
 
Kreis Alzey-Worms 

 
Bundesland Rheinland-Pfalz 

 
Lage  Lage in Rheinhessen 

ca. 4 km südöstlich von Wörrstadt  
 
2.2. Mikrolage 
 
Ort Gabsheim 

 
Einwohnerzahl ca. 706 

 
Grundstücksgröße 716 m²  

 
Wohn- bzw. Geschäftslage einfache Wohnlage 

 
Art der Bebauung dörfliche Wohnbebauung  

 
Immissionen Während der Besichtigung wurden keine festgestellt. 

 
Verkehrslage Ortslage 

 
Verkehrsmittel, 
Entfernungen 

Bus 
Die Einkaufsmöglichkeiten sind beschränkt.  

 
Lagebeschreibung von Bebauung umgebenes Gartengrundstück  

 
2.3. Topographie 
 
Topographische Lage eben 

 
Straßenfront keine Anbindung an öffentliche Verkehrsflächen  

 
Grundstücksform unregelmäßig 

 
Baugrund, Grundwasser (soweit 
augenscheinlich ersichtlich) 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
 
Nähere Untersuchungen wurden vom Sachverständigen nicht 
vorgenommen. 

  
Zustand vollständig überwuchert 
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2.4. Erschließung 
 
Erschließungszustand nicht erschlossen, Hinterliegergrundstück  

Zugang nur über benachbarte Flurstücke möglich, keine ent-
sprechende begünstigende Belastung vorhanden. 

 
Anschlüsse an Versorgungs- und 
Abwasserleitung 

keine 

  
2.5. Amtliches 
 
Darstellung im Flächennutzungs-
plan 

M = Gemischte Baufläche 

 
Festsetzungen im Bebauungsplan kein Bebauungsplan vorhanden, Bauvorhaben sind nach § 34 

BauGB zu beurteilen 
 
 
Altlastenverzeichnis kein Eintrag vorhanden 

 
Anmerkung Es wurden keine Bodenuntersuchungen angestellt. Bei dieser 

Wertermittlung werden ungestörte und kontaminierungsfreie 
Bodenverhältnisse ohne Grundwassereinflüsse unterstellt. 

 
Baulastenverzeichnis kein Eintrag vorhanden 

 
Umlegungs-, Flurbereinigungs- 
und Sanierungsverfahren 

Das Bewertungsobjekt ist in kein Bodenordnungsverfahren ein-
bezogen. 

 
Denkmalschutz - 

 
2.6. Grundbuch  
 
Grundbuch von Gabsheim 
  
Blatt 1311 
  
Gemarkung Gabsheim 
  
Einsicht Das Grundbuch wurde eingesehen 
  
Eintragungen in Abteilung II lfd.-Nr. 1: Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Wohnungs- 

und Mitnutzungsrecht) für (...); eingetragen am 04.02.1992 
 
lfd-Nr. 3: Zwangsversteigerung zAdG angeordnet; eingetragen 
am 07.02.2025 

 
Flur Flurstück Wirtschaftsart Größe (m²) 

1 28/3 Gebäude- und Freifläche 716 
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2.7. Rechtliche Gegebenheiten 
 
Eintragungen in Abteilung II lfd.-Nr. 1: Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Wohnungs- 

und Mitnutzungsrecht) für (...); eingetragen am 04.02.1992 
 
lfd-Nr. 3: Zwangsversteigerung zAdG angeordnet; eingetra-
gen am 07.02.2025 

 
Anmerkung Schuldverhältnisse, die gegebenenfalls im Grundbuch in Abtei-

lung III verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten 
nicht berücksichtigt.  

 
Nicht eingetragene Lasten und 
Rechte 

Zu sonstigen nicht eingetragenen Lasten und (z.B. begünsti-
gende) Rechte, Wohnungs- und Mietbindungen, sowie Boden-
verunreinigungen (z.B. Altlasten) wurden keine weiteren Nach-
forschungen und Untersuchungen angestellt. 

  
Baugenehmigung Das Vorliegen einer Baugenehmigung und gegebenenfalls die 

Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorge-
legten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung und der ver-
bindlichen Bauleitplanung wurden nicht überprüft. Bei dieser 
Wertermittlung wird die formelle und materielle Legalität der 
vorhandenen nutzbaren baulichen Anlagen vorausgesetzt. 

 
 
 

3. Grundstücksbeschreibung 
 
Grundlage für die Grundstücksbeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung und, 
soweit vorliegend, Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht 
werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden 
Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im 
Baujahr.  

 
3.1. Garten  Flurstück Nr. 28/3 
 
Das Grundstück liegt im Innenbereich hinter den umliegenden Bebauungen. Es ist nicht direkt von öffentlichen 
Verkehrsflächen zu erreichen, der Zugang erfolgt über benachbarte Grundstücke. 
 
Das Grundstück wurde offensichtlich mehrere Jahre nicht bewirtschaftet, es ist mit Gestrüpp und sostigem 
Bewuchs nahezu vollständig überwuchert.  
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4. Verkehrswertermittlung 
 
Verkehrswertermittlung (im unbelasteten Zustand) 
 
für das unbebaute Grundstück  
 
 
55288 Gabsheim 
Graugasse 2 
 
Gemarkung   Gabsheim 

 
Flur 1 
Flurstück 28/3 
Größe 716 m² 

 
 
Wertermittlungsstichtag  11.08.2025 
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4.1. Allgemeines 
 
Definition des Marktwerts  
(§ 194 BauGB) 
 

Der Marktwert ist gesetzlich definiert: "Der Marktwert wird 
durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich 
die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Ei-
genschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des 
Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Werter-
mittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönli-
che Verhältnisse zu erzielen wäre." 
 
Der Marktwert wird durch den Sachverständigen auf der 
Grundlage der §§ 192 bis 199 des BauGB und der hierzu 
erlassenen ImmoWertV abgeleitet. Er ist eine zeitabhängige 
Größe, bezogen auf den Wertermittlungsstichtag (=stichtag-
bezogener Wert). Auch wenn der Marktwert damit eine Mo-
mentaufnahme (Zeitwert) ist, wird seine Höhe maßgeblich 
von einer längeren Zukunftserwartung der Erwerber be-
stimmt.  
 
Die für die Wertermittlung zugrunde gelegten Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, sowie die im Gutachten verwen-
dete Literatur sind im beigefügten Literaturverzeichnis auf-
geführt. 
Des Weiteren sind zur Wertermittlung die vom örtlichen Gut-
achterausschuss aus der von ihnen geführten Kaufpreis-
sammlung abgeleiteten Daten (soweit erstellt und verfügbar) 
herangezogen worden. Hierbei handelt es sich insbeson-
dere um die Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, 
Marktanpassungsfaktoren und dergleichen. 
 
Die vorliegende Marktwertermittlung erfolgte unter Berück-
sichtigung der Grundstücksmarktlage zum Zeitpunkt der 
Wertermittlung und gibt in etwa den Wert wieder, der unter 
der Prämisse von Angebot und Nachfrage im freien Grund-
stücksmarkt erzielbar erscheint. 
 

Wertermittlungsgrundlagen Der Wertermittlung sind die allgemeinen Wertverhältnisse 
auf dem Grundstücksmarkt zum Wertermittlungsstichtag 
und der Grundstückszustand zum Qualitätsstichtag zu-
grunde zu legen. 
 
Die allgemeinen Wertverhältnisse richten sich nach der Ge-
samtheit der am Wertermittlungsstichtag für die Preisbildung 
von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr maß-
gebenden Umstände, wie nach der allgemeinen Wirtschafts-
situation, nach den 
Verhältnissen am Kapitalmarkt sowie nach den wirtschaftli-
chen und demografischen Entwicklungen des Gebiets. 
 
Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird 
eine Kaufpreissammlung geführt, in die u.a. auch Daten aus 
den von den Notaren dem Gutachterausschuss in Abschrift 
vorgelegten Grundstückskaufverträgen übernommen wer-
den. Die Kaufpreissammlung ermöglicht dem Gutachteraus-
schuss einen umfassenden Überblick über das Geschehen 
auf dem Grundstücksmarkt. Die für die Wertermittlung 
grundlegenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie 
die im Gutachten verwendete Literatur sind in der Anlage 
"Literaturverzeichnis" aufgeführt. 
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4.2. Methodik 
 
4.2.1. Methodik der Bodenwertermittlung 
 
Bodenwert  
(§ 40 ImmoWertV) 

Der Bodenwert, vorbehaltlich des Absatzes 5 ohne Berück-
sichtigung der vorhanden baulichen Anlagen, ist vorrangig 
im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 bis 26 Im-
moWertV zu ermitteln. Oftmals ist jedoch eine Vergleichs-
wertermittlung mangels ausreichender und auswertungsfä-
higer Vergleichspreise nicht möglich. Auch stehen beim ört-
lichen Gutachterausschuss für Grundstückswerte alterna-
tive Daten zur Umrechnung und Anpassung nicht in dem be-
nötigten Umfang zur Verfügung. Aus diesen Gründen lässt 
neben oder anstelle von Vergleichspreisen die ImmoWertV 
gemäß Absatz 2 zur Bodenwertermittlung die Verwendung 
geeigneter Bodenrichtwerte bzw. einen objektspezifisch an-
gepassten Bodenrichtwert zu. Der Bodenrichtwert ist gemäß 
§ 13 ImmoWertV der Bodenwert bezogen auf einen Quad-
ratmeter Grundstücksfläche des Bodenrichtwertgrund-
stücks. Das Bodenrichtwertgrundstück ist dabei ein unbe-
bautes, fiktives Grundstück, dessen Merkmale weitgehend 
mit den vorherrschenden grund- und bodenbezogenen 
Merkmalen der Bodenrichtwertzone übereinstimmen. Steht 
weder eine ausreichende Zahl an Vergleichspreisen noch 
ein geeigneter Bodenrichtwert zur Verfügung, kann der Bo-
denwert deduktiv oder in anderer geeigneter Weise ermittelt 
werden. 
 

Nachvollziehbarkeit Die Nachvollziehbarkeit eines Marktwertgutachtens hängt 
auch wesentlich von einer sachgerechten Aufbereitung der 
Vergleichspreisdaten ab. Diese Aufbereitung ist Aufgabe 
des Gutachterausschusses für Grundstückswerte.  
 
Der Sachverständige müsste im Rahmen dieses Gutach-
tens zunächst selbst sämtliche Vergleichsdaten erfassen 
und aufbereiten. Diese Wertermittlungsaufgabe scheitert 
aber bereits im Ansatz, da hierfür die Kenntnis des tatsäch-
lichen baulichen Nutzungsmaßes, des Verhältnisses zwi-
schen Wohn- und Nutzfläche und der tatsächlich erzielbaren 
Erträge dem Gutachter bekannt sein müssten, dies aber nur 
durch Auskünfte der jeweiligen Eigentümer bzw. durch Ein-
sicht in die entsprechenden Bauvorlagen möglich wäre. Die 
Beschaffung derartiger Unterlagen setzt das Einverständnis 
aller Betroffenen bzw. deren Erteilung der jeweiligen Voll-
machten für den privaten Sachverständigen voraus. 
 

Bodenrichtwert  
(§§ 10 bis 13 ImmoWertV) 

Der Bodenrichtwert bezieht sich auf den Quadratmeter 
Grundstücksfläche. Abweichungen eines einzelnen Grund-
stücks von dem Richtwertgrundstück in den Wert beeinflus-
senden Umständen – wie Erschließungszustand, spezielle 
Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaf-
fenheit, Grundstücksgestalt – bewirken in der Regel ent-
sprechende Abweichungen seines Marktwertes von dem 
Bodenrichtwert. 
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4.3. Wertermittlung - Graugasse 2   Garten 
 
4.3.1. Auswahl des Wertermittlungsverfahrens (§ 6 Abs. 4 ImmoWertV 2021) 
 
 
Marktwertbildendes Verfahren Nach der ImmoWertV 2021 ist der Bodenwert in der Regel im 

Vergleichswertverfahren zu ermitteln. (§ 24 ImmoWertV 2021). 
 
Neben oder an Stelle von Vergleichspreisen können auch ge-
eignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herangezo-
gen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV 2021). Der Bodenricht-
wert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine 
Mehrheit von Grundstücken, die zur Bodenrichtwertzone zu-
sammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nut-
zungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den 
Quadratmeter Grundstücksfläche. Abweichungen eines einzel-
nen Grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbe-
einflussenden Umständen - wie Erschließungszustand, spezi-
elle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaf-
fenheit, Grundstücksgestalt - bewirken in der Regel entspre-
chende Abweichungen seines Verkehrswertes von dem Bo-
denrichtwert. 
 
Der Sachwert unbebauter Grundstücke entspricht dem 
Bodenwert. 
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4.3.2. Bodenwertermittlung 
  
4.3.2.1. Bodenrichtwert 
   
Richtwert 
 

in der Lage des Bewertungsobjektes 

 
Stichtag / Wert 01.01.2024 = 115,00 € / m² 

 
Eigenschaften der Richtwertzone Grundstücke in der Richtwertzone weisen im Durchschnitt die 

folgenden Eigenschaften auf: 
 
 Bauliche Nutzung: MD 

Erschließungsbeitrag: frei 
Grundstücksgröße: 600 m² 
Anzahl der Vollgeschosse: 2 
Bauweise: geschlossen 
  

 
4.3.2.2. Ermittlung des Bodenwertes 
 
Allgemeines Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum 

Wertermittlungsstichtag und des Verhältnisses der Maße der 
baulichen Nutzung zwischen Richtwertgrundstück und Bewer-
tungsobjekt, wird der Bodenwert zum Wertermittlungsstichtag 
11.08.2025 wie folgt ermittelt: 

 
erschließungsbeitragspflichtiges 
Gartenland 

716,00 m² * 17,25 €/m² = 12.351,00 € 
(siehe differenzierte Nebenrechnung) 
 

 
Davon sind Zonen dem bebauten 
Grundstücksteil zuzuordnen 
 

 

erschließungsbeitragspflich-
tiges Gartenland 

716 m² 

 
Gesamtwert der nicht selbststän-
digen Flächen 

 12.351,00 € 
 

 
Grundstücksgröße 716 m² 

 
Bodenwert ohne objektspezifische 
Grundstücksmerkmale 
 

12.351,00 € 

 
objektspezifische Grundstücksmerkmale (allgemein) 0,00 € 

 
objektspezifische Grundstücksmerkmale 
(selbstständig nutzbare Flächen) 

0,00 € 

 
Bodenwert mit objektspezifischen 
Grundstücksmerkmalen 

12.351,00 € 

 rd.  12.000 € 
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4.3.2.3. Nebenrechnungen der Bodenwertermittlung 
 
4.3.2.3.1. Bodenrichtwert / Differenzen zum Bewertungsgrundstück  
 
 
 
Abweichung Ab- / Zuschläge  

 
des Erschließungszustandes  -10,00 % =  -11,50 €/m² 
der baulichen Ausnutzbarkeit  -75,00 % =  -86,25 €/m² 
   
Summe der Abweichungen: =  -97,75 €/m² 

 
Quadratmeterpreis nach der Be-
rücksichtigung der Abweichungen 

17,25 € 
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5. Zubehör 
 
Der Zubehörbegriff ergibt sich aus § 55 ZVG und § 97 BGB mit einer ergänzenden kasuistisch gefassten 
Aufzählung in § 98 BGB. 
 
Zubehör wurde bei der Besichtigung nicht vorgefunden. 
 

6. Wertbeeinflussende Belastungen 
 
 
Eintragungen im Grundbuch Abt II   
 
 
Lfd. Nr. 1: 
 

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Wohnungs- und Mitnutzungsrecht) für (...); 
eingetragen am 04.02.1992 
 

 
 Wertminderung durch die Belastung 

 
Der Berechtigte wurde im Jahr 1910 geboren. Es kann aus sachverständiger Sicht 
davon ausgegangen werden, dass der Berechtigte verstorben ist, andernfalls wäre 
er zum Wertermittlungsstichtag 115 Jahre alt. 
 
 
Eine Wertminderung durch die Dienstbarkeit besteht nicht. 
 
 
 

 
Wertbeeinflussende Belastungen werden im Verkehrswert für Zwangsversteigerungsobjekte 
grundsätzlich nicht berücksichtigt, sondern gesondert ausgewiesen. 
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7. Verkehrswert 
 
Objekte mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden am Wertermittlungsstichtag üblicherweise zu Kauf-
preisen gehandelt, die in der Nähe des Sachwerts liegen. 
 
 
Der Verkehrswert (im unbelasteten Zustand)  
 
 für das unbebaute Grundstück  in 
 
 
55288 Gabsheim 
Graugasse 2 
 
 
 Gemarkung    Gabsheim 

 
Flur 1 
Flurstück 28/3 

 
 
 
wurde zum Wertermittlungsstichtag 11.08.2025 mit 
 
12.000 € 
 
in Worten: Zwölftausend EURO geschätzt. 
 
 
Zubehör ist nicht vorhanden. 
 
Wertbeeinflussende Belastungen sind im Verkehrswert nicht berücksichtigt. 
 
Das Wertermittlungsobjekt wurde von mir besichtigt. 
 
Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und Verantwortung erstellt.  
 
Ich versichere, dass ich das Gutachten unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche 
Verhältnisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis nach bestem Wissen und Gewissen erstattet habe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mainz, 27.10.2025   
 
    
 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. 
 
 
  

Dipl.- Ing. (FH) 
Peter ~;t;ckow~ky 

Sachver~tändigcr 
• r Verm~::.sun9.swes 
hließlkh (k:r ß~wc 

an beba~ten un 
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8. Rechtsgrundlagen der Marktwertermittlung 
 
BauGB 
 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel. 6 des Geset-
zes vom 27.03.2020 geändert wurde, veröffentlicht in verschie-
denen Quellen 
 

BauGB-MaßnahmenG 
 

Maßnahmengesetz zum BauGB in der Fassung der Bekannt-
machung der Neufassung vom 06.05.1993 (BGBl I 1993 S. 
622); aufgehoben mit dem BauROG 
 

BauNVO 
 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 
 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch, z. B. Beck-Texte im dtv, 83. Auflage 
2019, dtv Verlagsgesellschaft 
 

ErbbauVO 
 

Erbbaurechtsverordnung - Verordnung über das Erbbaurecht 
vom 15.01.1919 (RGBl. 1919, 72, 122) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 2850) 
Die Erbbaurechtsverordnung wurde am 30.11.2007 in "Gesetz 
über das Erbbaurecht" (Erbbaurechtsgesetz - ErbbauRG) um-
benannt. 
 

ImmoWertV 2021 Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14.07.2021 
(BGBl. I S. 2805) 
 

NHK 2010 Normalherstellungskosten 2010 Richtlinie zur Ermittlung des 
Sachwertes (SW-RL) vom 05.09.2012 
 

WertR 2006 Wertermittlungsrichtlinien 2006 
 

WoFG 
 

Wohnraumförderungsgesetz, verkündet als Art. 1 des Geset-
zes zur Reform des Wohnungsbaurechts vom 13.09.2001 
(BGBl. I S. 2376) mit späterer Änderung am 01.01.2002, zuletzt 
geändert durch Art. 2 Gesetz vom 19.07.2002 (BGBl. I S. 2690) 
 

WoFIV 
 

Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25.11.2003 
(BGBl. I S. 2346), in Kraft seit 01.01.2004 
 

Wohnungseigentumsgesetz 
 

Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht 
vom 15.03.1951 (BGBl. I 1951, 175, 209), zuletzt geändert 
durch Art. 25 vom 23.07.2002 (BGBl. I 1994, S. 2850), teilweise 
geändert, 05.12.2014 (BGBl. I S. 1962) 
 

II. BV 
 

Zweite Berechnungsverordnung - Verordnung über wohnungs-
wirtschaftliche Berechnungen vom 12.10.1990 (BGBl. I 1990, 
S. 2178), zuletzt geändert durch Art. 3 Verordnung vom 
25.11.2003 (BGBl. I S) 
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9.2. Übersichtskarte 

©Geoßasis-DE / LVermGeoRP (2025), dl-de/by-2-0, http://wwwl vermgeo.r1p.de 
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9.3. Katasterkarte 

unmaßstäblich 
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9. Verzeichnis der Anlagen 
 
 Fotos 
 
 Übersichtskarte 
 
 Katasterkarte 
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9.1. Fotos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zugang von Flurstück 28/2 
 

Ansicht von Süd-Osten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ingenieurbüro Peter Strokowsky Oberer Dorfgraben 57a  55130 Mainz 
von der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 
Wertgutachten         Gartenland    Graugasse 2   in   Gabsheim                                                           Seite: - 20 - 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansicht von Osten 
 
 
 
 
 
 

 


